
Haus- und Badeordnung 
  für das Hallenbad Neustadt a. Rbge., Lindenstr. 54, 31535 Neustadt 

 
 
II  AALLLLGGEEMMEEIINNEE  BBEESSTTIIMMMMUUNNGGEENN  
Schwimm- und Badebecken des Hallenbades 
dienen der Gesundheitsförderung, dem Bewe-
gungstraining und der Erholung der Badegäs-
te. Unterschiedliche Gegebenheiten (z.B. Ba-
dewassertemperatur, Beckengestaltung, Was-
sertiefe) bestimmen die Art der Nutzung. 
 
§ 1 Zweck der Haus- und Badeordnung 
Die Haus- und Badeordnung dient der Sicher-
heit, Ordnung und Sauberkeit im gesamten 
Bereich des Hallenbades. 

 
§ 2 Verbindlichkeit der Haus- und Badeord-

nung 
1. Die Haus- und Badeordnung ist für alle 

Benutzer verbindlich.  

2. Mit dem Betreten erkennt jeder Besucher 
und jede Besucherin diese sowie alle zur 
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit 
erlassenen Anordnungen an.  

3. Das Personal oder weitere Beauftragte 
des Hallenbades üben das Hausrecht 
aus. Anweisungen des Personals oder 
weiterer Beauftragter ist Folge zu leisten. 
Badegäste, die gegen die Haus- und Ba-
deordnung verstoßen, können des Hau-
ses verwiesen werden. Darüber hinaus 
kann ein Hausverbot durch die Geschäfts-
leitung oder deren Beauftragte ausge-
sprochen werden. Widersetzungen ziehen 
Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch 
nach sich. Das Eintrittsgeld wird in diesen 
Fällen nicht erstattet.  

4. In besonderen Betriebsteilen, wie z.B. 
Gastronomie, Fitnessräumen, Schwimm- 
und Badebecken und deren Einrichtun-
gen, wie z.B. Wasserrutschen, und ande-
ren, gelten zusätzlich die dort ausgewie-
senen Bestimmungen. 

5. Schwimmunterricht darf nur von den dafür 
ausgebildeten Bediensteten des Bades 
erteilt werden, ausgenommen hiervon ist 
der Schwimmunterricht von Schulen, 
wenn er durch den zuständigen Lehrer 
während der Unterrichtszeit ausgeübt 
wird.  

6. Bei Vereins-, Schul- und sonstigen Ge-
meinschaftsveranstaltungen ist der jewei-
lige Übungsleiter bzw. Lehrer für die Ein-
haltung der Haus- und Badeordnung ver-
antwortlich.  

7. Die Erteilung von gewerbsmäßigem 
Schwimmunterricht durch Privatpersonen 
und privaten Schwimmlehrern ist nur mit 
Sondergenehmigung und Sondernut-
zungsvertrag gestattet. 

8. Wünsche und Beschwerden sind an die 
Gesellschaft zu richten, sofern sie nicht 
schon unmittelbar vom Aufsichtspersonal 
behoben werden können.  

 
§ 3 Badegäste 
1. Der Besuch des Hallenbades steht grund-

sätzlich jeder Person frei.  

2. Personen, die sich wegen körperlicher 
oder geistiger Beeinträchtigungen nicht si-
cher bewegen können oder sich und ande-
re sogar gefährden, ist die Benutzung des 
Hallenbades nur zusammen mit einer ge-
eigneten Begleitperson gestattet. 

3. Der Zutritt ist unter anderem Personen 
nicht gestattet,  
- die unter Einfluss berauschender Mittel 
stehen, 
- die Tiere mit sich führen, 
- die an einer übertragbaren Krankheit 
leiden oder offene Wunden haben, 
- die das Bad zu gewerblichen oder 

sonstigen nicht badüblichen Zwecken 
nutzen wollen. 

4. Jeder Badegast muss im Besitz einer gül-
tigen Zutrittsberechtigung für den jeweili-
gen Nutzungsbereich sein. 

5. Kinder unter 7 Jahren dürfen das Hallen-
bad nur in Begleitung Erwachsener benut-
zen.  

6. Nichtschwimmer dürfen nur den für sie 
bestimmten Teil des Badebereiches be-
nutzen. 

7. Jeder Badegast muss das in Bädern be-
stehende erhöhte Unfallrisiko beachten, 
das z.B. durch nass belastete und/oder 
seifige Bodenflächen entsteht. Deshalb ist 
besondere Vorsicht geboten. Rutschfeste 
Badeschuhe sind empfehlenswert. 

8. Gruppen- oder Vereinsarbeit ist schriftlich 
zu beantragen. 

9. Das Betreten des Hallenbades durch 
Schwimmvereine, Schulklassen oder sons-
tige geschlossene Gruppen ist nur nach 
vorheriger Anmeldung beim Schwimm-
meister möglich. Später eintreffende Teil-
nehmer dieser Gruppen haben keinen An-
spruch auf Einlass.  

 
§ 4  Öffnungszeiten, Angebote und Preise 

1. Die Öffnungszeiten und die gültige Preis-
liste werden durch Aushang bekannt ge-
geben und sind Bestandteil der Haus- und 
Badeordnung.   



2. Die Berechtigung zur Benutzung des Hal-
lenbades wird durch die Eingabe des Be-
trages in Höhe des jeweils geltenden Ba-
depreises oder durch Verwendung einer 
Geldwertkarte erworben. Die ordnungs-
gemäße Entrichtung des Badepreises ist 
dem Personal auf Verlangen nachzuwei-
sen. 

3. Das Personal ist berechtigt, den Nach-
weis darüber zu verlangen, ob die Vo-
raussetzungen für in Anspruch genom-
mene Vergünstigungen (z.B. entspre-
chender Ausweis) vorliegen. 

4. Für besondere Badeangebote (z.B. Aqua-
Fitness) gelten besondere Voraussetzun-
gen. 

5. Das Hallenbad kann aus organisatori-
schen Gründen ganztägig oder auch 
stundenweise geschlossen werden. Aus 
besonderen Anlässen (z.B. Schwimm-
wettkämpfe) kann die Gesellschaft für 
einzelne Tage den grundsätzlichen Bele-
gungsplan ändern und das Hallenbad 
zeitweise für den sonstigen Badebetrieb 
geschlossen halten.  

6. In den Vormittagsstunden zwischen 7.45 
Uhr und 13.00 Uhr steht das Hallenbad 
vorwiegend den Schulen für den 
Schwimmunterricht zur Verfügung. Die 
sonstigen Badegäste haben aus diesem 
Grund Einschränkungen hinsichtlich der 
räumlichen Nutzung des Hallenbades in 
Kauf zu nehmen. Das Lehrschwimmbe-
cken ist während der genannten Vormit-
tagsstunden ausschließlich für den 
Schwimmunterricht der Schulen reser-
viert. Die vorstehenden Regelungen zur 
vorwiegenden Nutzung durch Schulen 
können in Einzelfällen auch für die Nut-
zung durch Schulen an Nachmittagen gel-
ten.  

7. Bei Einschränkung der Nutzung einzelner 
Betriebsteile oder einzelner Angebote be-
steht kein Anspruch auf Minderung oder 
Erstattung. 

8. Bereits erworbene Zutrittsberechtigungen 
werden nicht erstattet. 

9. Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren, 
spätere Reklamationen werden nicht an-
erkannt. 

10. Ein Umtausch, eine Inzahlungnahme bzw. 
eine Erstattung nicht verbrauchter Geld-
wertkarten ist grundsätzlich nicht möglich. 

 
§ 5 Verhaltensregeln 

1. Die Nutzung der Schwimm- und Badebe-
cken verlangt besondere Rücksichtnahme 
auf andere Badegäste. 

2. Seitliches Einspringen, das Hineinstoßen 
und Hineinwerfen sowie das Untertau-

chen anderer Badegäste in die Schwimm- 
und Badebecken sind verboten. 

3. Das Schwimm- und Badebeckenwasser 
darf nicht verunreinigt werden. 

4. Findet ein Badegast die ihm zugewiese-
nen Räume verunreinigt oder beschädigt 
vor, so hat er dies sofort dem Schwimm-
meister mitzuteilen. Nachträgliche Be-
schwerden oder Einsprüche können nicht 
berücksichtigt werden. 

5. Die Badegäste haben alles zu unterlas-
sen, was den guten Sitten sowie der Auf-
rechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und 
Ordnung zuwiderläuft.  

6. Der Aufenthalt im Badebereich ist nur in 
üblicher Badekleidung gestattet. Die Ent-
scheidung darüber, ob eine Badekleidung 
diesen Anforderungen entspricht, trifft der 
Schwimmmeister.  

7. Das Schlüsselarmband (Schrankschlüs-
sel) ist im Badebereich sichtbar zu tragen. 

8. Barfuß-Bereiche dürfen mit Straßenschu-
hen nicht betreten und mit mitgebrachten 
Kinderwagen und mitgebrachten Rollstüh-
len nicht befahren werden. 

9. Den Badegästen ist es nicht erlaubt, Mu-
sikinstrumente, Ton- oder Bildwiederga-
begeräte oder andere Medien (z.B. Mobil-
telefone) zu benutzen, wenn es dadurch 
zu Belästigungen der Badegäste kommt.  

10. Fotografieren und Filmen fremder Perso-
nen ist ohne deren Einwilligung rechtlich 
nicht gestattet.  

11. Die Benutzung von Sport- und Spielgerä-
ten und Schwimmhilfen ist nur mit Erlaub-
nis des Aufsichtspersonals gestattet. 

12. Vor dem Baden muss eine gründliche 
Körperreinigung erfolgen. Es sollte dabei 
die Badebekleidung aus Hygienegründen 
abgelegt werden. Das Rasieren, Nägel 
schneiden, Haare färben u. ä. sind nicht 
erlaubt.  

13. Im Badebereich ist die Verwendung von 
Seife, Bürsten oder anderen Reinigungs-
mitteln verboten. Der Gebrauch von 
Einreibemitteln jeder Art vor Benutzung 
der Badebecken ist untersagt.  

14. Der Verzehr von Speisen und Getränken 
ist nur in den dafür ausgewiesenen Berei-
chen erlaubt. In der Gastronomie dürfen 
mitgebrachte Speisen und Getränke nicht 
verzehrt werden.  

15. Zerbrechliche Behälter (z.B. aus Glas 
oder Porzellan) dürfen nicht mitgebracht 
werden.  

16. Das Rauchen ist im gesamten Gebäude 
nicht gestattet. 

17. Bei Bedarf ist das Personal gehalten, 
reservierte Bänke und Stühle abzuräu-
men.  



18. Fundgegenstände sind an das Personal 
abzugeben und werden den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechend behandelt 
(§§ 965 bis 984 des BGB) 

19. Garderobenschränke und/oder Wertfä-
cher stehen dem Badegast nur während 
der Gültigkeit seiner Zutrittsberechtigung 
zur Benutzung zur Verfügung. Auf die Be-
nutzung besteht kein Anspruch. Nach Be-
triebsschluss werden alle noch verschlos-
senen Garderobenschränke und Wertfä-
cher geöffnet und gegebenenfalls ge-
räumt. Der Inhalt wird wie eine Fundsache 
behandelt. 

20. Sittlichkeitsdelikte, Einbruch, Diebstahl 
und Vandalismus werden polizeilich ge-
ahndet. 

 
§ 6 Besondere Einrichtungen, Wasser-

attraktionen 
1. Bei Sprunganlagen und Rutschen sind 

besondere Vorsichtsmaßnahmen zu be-
achten.  

2. Das Springen von der Sprunganlage ge-
schieht auf eigene Gefahr und ist nur 
nach der Freigabe durch das Aufsichts-
personal gestattet. Vor dem Absprung ist 
sicher zu stellen, dass der Sprungbereich 
frei ist. Den Absprungbereich darf jeweils 
nur eine Person betreten. Der Aufenthalt 
im Sprungbereich ist nach Freigabe der 
Sprunganlage verboten. 

3. Rutschen dürfen nur nach Freigabe mit 
ausreichendem Sicherheitsabstand be-
nutzt werden. Die ausgehängten Sicher-
heitshinweise sind unbedingt zu beach-
ten. Der Aufenthalt im Landebereich der 
Rutsche ist verboten. 

4. Der Fitnessbereich darf nur in trockener  
Bekleidung betreten werden. Das Min-
destalter der Gerätebenutzer beträgt 
16 Jahre. Die Benutzung erfolgt auf eige-
ne Gefahr. 

 
 
IIII  HHAAFFTTUUNNGGSSBBEESSTTIIMMMMUUNNGGEENN  
 
§ 7 Haftung bei Schadensfällen 
1. Das Betreten des Hallenbades sowie das 

Benutzen der Einrichtungen geschieht auf 
eigene Gefahr. Für Schäden des Bade-
gastes, die durch die Beschaffenheit der 
Anlagen und Einrichtungen oder das Ver-
haltens des Personals der Gesellschaft 
entstehen, haftet die Gesellschaft nur 
dann, wenn die Schäden grob fahrlässig 
verursacht worden sind. Für fahrlässig 
verursachte Schäden des Badegastes 
haftet die Gesellschaft nur, soweit die 
Schäden durch Verletzung einer Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Badegast regelmäßig vertrauen darf 

(sogenannte Kardinalpflicht) oder die 
Schäden auf einer Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit 
des Badegastes beruhen. Einer Pflichtver-
letzung der Gesellschaft steht die ihres 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfin gleich. Für höhere Gewalt und Zu-
fall sowie für Mängel, die auch bei Einhal-
tung der üblichen Sorgfalt eintreten oder 
nicht erkannt werden, haftet der Betreiber 
nicht. Im Übrigen ist eine Schadenser-
satzhaftung für Schäden aller Art ausge-
schlossen. 

2. Unfälle sind unverzüglich dem 
Schwimmmeister zu melden. Schadener-
satzansprüche können nur bei der Gesell-
schaft geltend gemacht werden.  

3. Für die Parkplätze gelten die Bestimmun-
gen der StVO sowie die jeweiligen Aus-
schilderungen. Fahrzeuge, und Fahrräder 
sind auf den vorgesehenen Plätzen vor 
dem Schwimmbad abzustellen. Bei Dieb-
stahl oder Beschädigung haftet die Ge-
sellschaft nicht.  

4. Für Verlust, Zerstörung oder Beschädi-
gung von Wertsachen, Bargeld und Be-
kleidung wird kein Ersatz geleistet. Dies 
gilt auch bei Beschädigungen der Sachen 
durch Dritte, soweit es nicht durch das 
Verhalten des Personals zu verantworten 
ist.  

5. Durch die Bereitstellung eines Gardero-
benschrankes und/oder eines Wertfaches 
werden keine Verwahrpflichten begründet. 
In der Verantwortung des Badegastes 
liegt es, bei der Benutzung von Gardero-
benschränken und Wertfächern insbe-
sondere diese zu verschließen, den siche-
ren Verschluss der jeweiligen Vorrichtung 
zu kontrollieren und die Schlüs-
sel/Datenträger sorgfältig aufzubewahren. 

6. Bei Verlust der Zugangsberechtigung, von 
Garderobenschrank- oder Wertfach-
schlüsseln, Datenträgern des Zahlungs-
systems wird ein Betrag gemäß der gülti-
gen Badepreisordnung in Rechnung ge-
stellt. Vorstehender Betrag darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Badegast wird ausdrücklich der 
Nachweis gestattet, dass ein Schaden 
überhaupt nicht entstanden oder wesent-
lich niedriger als die Pauschale ist. Die 
jeweiligen Beträge sind in der gültigen 
Preisliste veröffentlicht. 

 
Neustadt, im August 2011 
 
Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH 

 
Helmut Eisbrenner 

Geschäftsführer 


